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Stich- und Schnittverletzungen sowie an-
dere Expositionen mit potenziell infektiösen
Körperflüssigkeiten erfordern eine rasche
und zielgerichtete Vorgehensweise, insbe-
sondere zur Prävention von HIV-, HBV- oder
HCV-Infektionen. 

Diese Broschüre richtet sich an Ärztinnen
und Ärzte, die im Rahmen ihrer Sprechstun-
de oder im Notfalldienst die Erstbetreuung
von beruflich exponierten Arbeitnehmenden
wahrnehmen. Ziel dieser Broschüre ist es,
mittels Algorithmen eine Kurzanleitung für
das erforderliche Vorgehen unmittelbar nach
dem Ereignis zu geben. Ausführliche Hand-
lungsanleitungen werden in der Broschüre
«Verhütung blutübertragbarer Infektionen
im Gesundheits wesen» der Suva (Bestell-
nummer: 2869/30.d) sowie in den «Empfeh-
lungen zum Vorgehen nach Exposition 
gegenüber Blut oder anderen biologischen
Flüssigkeiten von Personal im Gesundheits-
 wesen» des BAG gegeben. 

Die Suva als Aufsichtsorgan für die Berufs-
 krankheitenverhütung gemäss Unfallver-
sicherungsgesetz berücksichtigt in dieser
Broschüre nur Massnahmen nach berufli-
cher Exposition für obligatorisch UVG-ver-
sicherte Arbeitnehmende. Für das Vorge-
hen, z. B. nach sexueller Übertragung, wird
auf entsprechende Informationen des BAG
verwiesen.

Einleitung

Jeder Arbeitnehmende mit potenzieller 
Exposition mit Blut oder anderen Körper-
flüs sigkeiten soll informiert werden, wo er
sich im Falle einer Verletzung für die Erst-
versorgung melden kann. Eine Versorgung
rund um die Uhr muss gewährleistet sein.



Blut und Körperflüssigkeiten sind immer als 
potenziell infektiös zu betrachten 

Zahlreiche Infektionskrankheiten können
durch Blut und andere Körperflüssigkeiten
übertragen werden. Besondere Bedeutung
kommt den Infektionen durch das Human
Immunodeficiency Virus (HIV) und den 
Hepatitis-Viren (Hepatitis B und Hepatitis C)
zu. Im beruflichen Bereich erfolgen Über-
tragungen vor allem durch Schnitt- und
Stichverletzun gen, sehr selten durch Kon-
tamination lädier ter Haut oder Spritzer auf
Schleimhäute und die Augenbindehaut. 

Nach einer perkutanen Verletzung mit einem
durch infiziertes Blut kontaminierten Instru-
ment wird das Risiko einer Serokonversion
für HIV mit 0,3 %, bei Nichtgeimpften für
Hepatitis B mit 23–37 %, wenn der Patient
HB-Ag negativ ist, respektive mit 37–62 %,
wenn der Patient HB-Ag positiv ist sowie
für Hepatitis C mit 0,5 % angegeben. Für
HBV steht eine wirksame Impfung zur Ver-
fügung, nicht jedoch für HCV und HIV. 
Das Risiko ist wahrscheinlich tiefer, wenn
die Kontamination mit Perikard-, Pleura-,
Peritoneal- oder Synovialflüssigkeit erfolgt
ist, oder wenn es sich um Liquor cerebro-
spinalis, Amnionflüssigkeit, Ejakulat oder
Vaginalsekret handelt. Faktoren, die das 
Risiko zusätzlich beeinflussen, sind die Art
der Exposition oder Verletzung, die Menge
und der Virusgehalt des Blutes oder der
biologischen Flüssigkeit, gegenüber wel-
cher die Exposition bestanden hat, die Art
des verletzenden Instrumentes, das Aus-
mass der Verletzung, das Tragen intakter
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Handschuhe sowie sekundäre Präventions-
massnahmen.

Die Möglichkeit einer Infektion mit blutüber-
tragbaren Erregern erfordert generelle
Schutzmassnahmen:

• Blut und Körperflüssigkeiten sind grund-
sätzlich als potenziell infektiös zu betrach-
 ten. 

• Vermeiden von Verletzungen mit Material,
das durch Blut oder Körperflüssigkeiten
eines Patienten kontaminiert ist. 

• Vermeiden eines direkten Kontaktes mit
Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. 

• Tragen von Schutzhandschuhen (gege-
benenfalls Schutzmaske, Schutzbrille
oder Schutzschild, flüssigkeitsdichte Klei-
dung).

• Desinfektion, Reinigung und/oder Sterili-
sation von Material, welches kontaminiert
sein kann. 

• Sichere Entsorgung von kontaminiertem
Einwegmaterial.

• Impfung gegen Hepatitis B.



Sofortmassnahmen nach einem Zwischenfall

• Nach Stich- und Schnittverletzungen
durch Instrumente, die mit Blut oder 
anderen biologischen Flüssigkeiten kon-
taminiert sind, ist die betroffene Stelle/
Wunde sofort mit Wasser und Seife zu
waschen und anschliessend zu desinfizie-
ren, beispielsweise mit Alkohol (60–80 %)
oder einem zugelassenen Hautdesinfek-
 tionsmittel. Das verletzende Instrument
ist unverzüglich und sicher zu entsorgen.

• Nach Spritzern auf Schleimhäute sollen
diese sofort reichlich mit einer physiolo-
gischen Flüssigkeit oder Wasser gespült
werden.

• Bei Expositionen von intakter oder lädier-
 ter Haut mit Blut oder biologischen Flüs-
sigkeiten soll diese mit Wasser und Seife
gewaschen und anschliessend desinfiziert
wer den. Obschon nicht sichtbare Haut-
läsionen eine mögliche Eintrittspforte
darstel len können, gilt der Kontakt von
aspektmässig intakter Haut gegenüber
Blut oder bio logischen Flüssigkeiten nicht
als signifikante Exposition, ausgenommen
im Fall eines intensiven oder langdauern-
den Kontaktes (mehrere Minuten).

• Bei Kontaminationen von Arbeits- und
Oberflächen soll die kontaminierte Stel le
mit einem Einwegtuch oder saugendem
Papier gereinigt und anschliessend des-
in fiziert werden. Zur Reinigung sind flüs-
sigkeitsdichte Handschuhe zu tra gen.
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Die weiteren Massnahmen hängen vom 
Risiko einer Erregerübertragung ab. Un mit-
telbar nach der Exposition muss ge klärt
werden, ob es sich um eine relevante 
Exposition handelt, ob beim Indexpatienten
eine Infektion vorliegt und in welchem Sta-
dium diese sich befindet.
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Indikation zur Postexpositionsprophylaxe (PEP) 

Zu berücksichtigen sind die Umstände der Exposition sowie der HIV-Serostatus der 
Indexperson.

1. Evaluation der Exposition

a) Eine PEP wird empfohlen: Nach perkutaner Exposition und nach Exposition mit hoch-
infektiösem Material

b) Eine PEP sollte in Betracht gezogen werden: Nach Exposition der Schleimhaut, 
der Augen und offen lädierter Haut

c) Eine PEP wird nicht empfohlen bei Exposition intakter Haut 

2. Evaluation der Indexperson nach folgendem Schema

Evaluation einer potenziellen HIV-Exposition

HIV-positiv, nie behandelt

*PEP:
● Truvada® + Kaletra® oder 

Combivir® + Kaletra®

● Cave: Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten. Siehe dazu 
www.hiv-druginteractions.org

HIV-negativ oder HIV-positiv ohne 
nachweisbare Virämie in den letzten 
6 Monaten (Viruslast < 40 Kopien/ml)
und gute Compliance

Indexperson

Keine PEP

*Medikamente zur PEP (entsprechend dem Stand bei Drucklegung)
Truvada® (Filmtablette: 245 mg Tenofovirdisoproxil + 200 mg Emtricitabin) 1 x 1 Tablette täglich
+ Kaletra® (Filmtablette: 200 mg Lopinavir + 50 mg Ritonavir) 2 x 2 Tabletten täglich oder
Combivir® (Filmtablette: 300 mg Zidovudin + 150 mg Lamivudin) 2 x 1 Tablette täglich
+ Kaletra® (wie oben) 2 x 2 Tabletten täglich.
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Behandelte HIV-Infektion mit in jüngerer
Zeit nachweisbarer Virämie 
(Viruslast > 40 Kopien/ml)

Unbekannter HIV-Status

*PEP
beginnen mit:
● Truvada® + Kaletra® oder 

Combivir® + Kaletra®

● Infektiologisches Konsilium
● Cave: Wechselwirkungen mit anderen 

Medikamenten. Siehe dazu 
www.hiv-druginteractions.org 

Indexperson verfügbar:
Umgehend HIV-Schnelltest durchführen
oder PEP beginnen 

Indexperson nicht verfügbar:
PEP, wenn Risikofaktoren vorliegen

3. Allgemeine Empfehlungen

Im Verdachtsfall PEP unverzüglich beginnen und wieder abbrechen, wenn keine nach-
weisbaren Risikofaktoren vorliegen. Zeitliche Begrenzung: Je nach Wirkstoff ist die PEP
bereits nach 24 Stunden nicht mehr wirksam. Die zeitliche Begrenzung von 72 Stunden
ist willkürlich festgelegt. Risikofaktoren: Herkunft aus einer Region mit hoher HIV-Prä-
valenz, Drogenkonsum, Männer mit homosexuellen Beziehungen. 

4. Sonderfälle

Verletzung an herumliegender Nadel: PEP nur dann, wenn sich ein Patient mit bekannter
HIV-Infektion in der Abteilung oder den Praxisräumen aufgehalten hat (Risikoevaluation).

5. Serologische Kontrollen bei der exponierten Person

Mit PEP: 0, 4 und 6 Monate
Ohne PEP: 0 und nach mindestens 3 Monaten

Für die Weiterbehandlung soll Kontakt mit der Personalärztin/dem Personalarzt
aufgenommen werden.
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Indikation zur Postexpositionprophylaxe 

Zu berücksichtigen sind die Umstände der Exposition, der Immunstatus der exponierten
Person, der HBsAg-Status der Indexperson und der Zeitraum seit der Exposition.

1. Evaluation der Exposition 

Nur in folgenden Fällen ist eine Postexpositionprophylaxe indiziert: 

a) Perkutane Exposition

b) Exposition von Schleimhaut

c) Exposition offen lädierter Haut

d) Blutspritzer in die Augen 

Evaluation einer potenziellen HBV-Exposition

2. Evaluation der exponierten Person nach folgendem Schema

Das Medizinalpersonal sollte geimpft und der Immunstatus sollte bekannt sein. Bei Personen
mit ausreichender Immunisierung (Anti-HBs > 100 IU/l) sind weder die Bestimmung des
Anti-HBs-Titer noch eine Auffrischungimpfung erforderlich.

1) Hochrisiko-Exposition: Indexperson mit Risikofaktoren für eine Infektionsübertragung in den vergangenen 2 Monaten; 
Patient mit bekannter HBV-Infektion und hohe Wahrscheinlichkeit, dass z. B. der verletzende Gegenstand mit Blut 
verunreinigt war.

2) HBIg bei Erwachsenen: 800 IU (12 IU/kg) schnellstmöglich intramuskulär in das Gesäss, innerhalb von maximal 7 Tagen.
3) Serologische HBsAg-Kontrolle: 0, 3, 6 Monate, einschliesslich Anti-HBs nach 6 Monaten. 
4) Gegebenenfalls zusätzliche Impfdosis/-dosen zur Ergänzung der Grundimpfung bei nicht ausreichender Immunantwort.

Geimpft (≥ 3 Dosen)

>100 IU/l 10–100 IU/l < 10 IU/l

Keine Massnah-
men erforderlich

1 Impfdosis

Index HBsAg +
oder
Hochrisiko-
Exposition1)

Index HBsAg –
oder
unbekannt

HBIg2) + 
1 Impfdosis3), 4)

1 Impfdosis 3), 4)

>10 IU/

Imp
komple

Exponiert
Der Titer der Anti-HBs-Antikörper ist bei geimpten Personen mit unbe
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Für die Weiterbehandlung soll Kontakt mit der Personalärztin/dem Personalarzt
aufgenommen werden.

Unvollständige Impfung (1–2 Dosen) Nicht geimpft

/l < 10 IU/l

pfung 
ettieren4)

Index HBsAg +
oder 
Hochrisiko-
Exposition1)

Index HBsAg –
oder 
unbekannt

HBIg2) + 1 Impf-
dosis, anschlies-
send Impfung
komplettieren3), 4)

1 Impfdosis, 
anschliessend
Impfung 
komplettieren3), 4)

Index HBsAg +
oder
Hochrisiko-
Exposition1)

Index HBsAg –
oder
unbekannt

HBIg2) + 1 Impf-
dosis, anschlies-
send Impfung
komplettieren3), 4)

1 Impfdosis, 
anschliessend
Impfung 
komplettieren3), 4)

te Person:
ekanntem Immunstatus innerhalb von 24–48 Stunden zu bestimmen. 
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1. Evaluation des Exposition:

In folgenden Situationen ist von einem erhöhten Infektionsrisiko auszugehen:

a) Perkutane Exposition

b) Exposition von Schleimhaut 

c) Exposition offen lädierter Haut

d) Blutspritzer in die Augen 

2. Evaluation der Indexperson nach folgendem Schema

Evaluation einer potenziellen HCV-Exposition

Ohne Risikofaktoren

Keine Weiterbehandlung/Kontrolle

Mit Risikofaktoren in den 6 vorangegangenen Monaten
oder Anamnese nicht verfügbar

a) ALAT nach 0, 3 und 6 Monaten
b) Anti-HCV nach 0, 3, und 6 Monaten
c) HCV-PCR bei erhöhten ALAT 

und/oder Serokonversion

HCV-negativ 

Inde

3. Hauptrisikofaktoren

Drogenkonsum, Bluttransfusion oder invasive medizinische Behandlung in einem Land mit
hoher HCV-Prävalenz, HCV-positiver Partner, Tätowierung oder Piercing unter schlechten
hygienischen Bedingungen.

Für die Weiterbehandlung soll Kontakt mit der Personalärztin/dem Personalarzt
aufgenommen werden.
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HCV-positiv oder Serologie nicht eindeutig
oder Serologie nicht durchgeführt

experson
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Weitere Massnahmen

Jede Institution muss einen Arzt1) bezeich-
nen, der die personalärztlichen Funk tionen
ausübt. Ihm soll – sofern dort nicht schon
die Erstbetreuung statt gefunden hat – 
jedes Unfallereignis mit möglicher Kontami-
nation durch potenziell infektiöse Körper-
flüssigkeiten durch den betroffenen Arbeit-
nehmenden baldmöglichst gemeldet
werden. 

Der zuständige Arzt wird je nach Situation
die erforderlichen Massnahmen mit der 
exponierten Person besprechen: 

• Fortsetzung der HIV -PEP 

• Fortsetzung der aktiven Hepatitis 
B-Impfung 

• Nachkontrollen der Serologien und allen-
falls Transaminasen

• Verhaltensänderungen während der 
folgenden drei Monate («Safer-Sex», kein
Stillen)

• Symptome einer allfälligen Infektion mit
HIV oder einer akuten Hepatitis

• Unfallmeldung an den Arbeitgeber

und die weitere Betreuung übernehmen. 

Der Arbeitgebende, in dessen Auftrag der
Personalarzt handelt, ist zur Anmeldung
beim zuständigen UVG-Versicherer ver-
pflichtet. Die medizinische Dokumentation
der Anmeldung hat unter Wahrung des 
ärztlichen Berufsgeheimnisses und unter
Wah rung der Intimsphäre der Indexpatien-
ten zu erfolgen.

1) Der besseren Lesbarkeit wegen wird im Folgenden nur noch das männliche Geschlecht verwendet. 
Frauen sind gleichermassen gemeint.



13

Weitere Informationen

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen im
Zusammenhang mit der Verhütung blut-
übertragbarer Infektionskrankheiten bei 
Ihrer beruflichen Tätigkeit an folgende Stel-
len: 

• In Ihrer Institution: Personalärztlicher
Dienst, Arbeitsmediziner oder Sicher-
heitsbeauftragter 

• Referenzzentrum für blutübertragbare 
Infektionen im Gesundheitsbereich, 
c/o Klinik für Infektionskrankheiten und
Spitalhygiene, UniversitätsSpital, 
Rämistrasse 100, 8091 Zürich, 
Tel. 044 255 33 22, Fax 044 255 44 99,
E-mail: stichverletzungen@usz.ch 

• Unité Sida
Service des maladies infectieuses
Hôpital cantonal universitaire de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
Tel. 022 372 96 17, Fax 022 372 95 99

• Centre de référence pour les infections
transmissibles par le sang en milieu pro-
fessionnel, c/o Service de médecine 
préventive hospitalière, Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), Rue du 
Bugnon 46, 1011 Lausanne (für die 
Romandie und das Tessin), 
Tel. 021 314 02 75, Fax 021 314 02 49,
E-mail: cnrs@hospvd.ch

• Suva, Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt, Abteilung Arbeitsmedizin,
Postfach, 6002 Luzern, 
Tel. 041 419 51 11, Fax 041 419 62 05, 
E-mail: arbeitsmedizin@suva.ch

Ausführliche Informationen über die Ver hü-
tung blutübertragbarer Infektionen im 
Gesundheitswesen finden Sie in der Suva-
Publikation: 
Verhütung blutübertragbarer Infektionen im
Gesundheits wesen, Arbeitsmedizin 
Nr. 30, Suva-Bestell-Nr. 2869/30.d 
(Bestellung: Tel. 041 419 58 51, 
Fax 041 419 59 17, www.suva.ch/waswo) 



Links

• www.hiv-druginteractions.org:
Angaben zu Interaktionen der Medika-
mente zur HIV-Postexpositionsprophylaxe
mit anderen Medikationen.

• www.suva.ch:
Publikationen zur Verhütung blutüber-
tragbarer Infektionskrankheiten: Ansicht
und elektronische Bestellungsmöglich-
keit. 

• www.bag.admin.ch: 
Empfehlung zum Vorgehen nach Expo-
sition gegenüber Blut oder anderen bio-
logischen Flüssigkeiten von Personal im
Gesundheitswesen. Generelle Unterlagen
über Infektionskrankheiten und deren
Prävention. 

• www.swiss-noso.ch:
Angaben über Infektionskrankheiten im
Gesundheitswesen und Massnahmen
der Spitalhygiene. 

• www.infovac.ch:
Generelle Informationen zu Impffragen.

• www.cdc.gov:
Ausführliche Unterlagen über blutüber-
tragbare Infektionen und deren Präven-
tion. 

• www.osha-slc.gov:
Offizielle US-Richtlinien bezüglich der
Verhütung blutübertragbarer Infektionen.
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Das Modell Suva

● Die Suva ist mehr als eine Versicherung: 

sie vereint Prävention, Versicherung und 

Rehabilitation.

● Die Suva wird von den Sozialpartnern 

geführt. Die ausgewogene Zusammen-

setzung im Verwaltungsrat aus Arbeit-

geber-, Arbeitnehmer- und Bundesver-

tretern ermöglicht breit abgestützte, 

tragfähige Lösungen.

● Gewinne gibt die Suva in Form von 

tieferen Prämien an die Versicherten 

zurück.

● Die Suva ist selbsttragend; sie erhält 

keine öffentlichen Gelder. 




